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Anhang 21 - Nutzungserklärung
(Ersatzerklärung gemäß den Artikeln 46, 47 und 76 des D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000)


PNRR - Mission 1 "Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Kultur" - Komponente 3 Kultur 4.0 (M1C3) – Massnahme 2 "Wiederherstellung kleiner Kulturstätten, des kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes" - Intervention 2.2: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER ARCHITEKTUR UND DER LÄNDLICHEN LANDSCHAFT


Nach Einsichtnahme

· in die öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung von Vorschlägen für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes, finanziert im Rahmen des PNRR, Mission 1 - Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Kultur, Komponente 3 - Kultur 4, 0 (M1C3), Maßnahme 2 "Wiederbelebung kleiner Kulturstätten, des kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes", Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft", finanziert von der Europäischen Union - NextGenerationEU, die auf die Umsetzung eines systematischen Vorgehens zur Erforschung, zum Schutz und zur historischer ländlicher Gebäude und der ländlichen Landschaft abzielt, und zwar durch die Verfolgung der folgenden Hauptziele:
1. Bewahrung der Werte historischer ländlicher Landschaften durch den Schutz und die Aufwertung von materiellen und immateriellen Kulturgütern und die Erhaltung und Wiederherstellung der landschaftlichen Qualität der Orte;
2. Förderung der Schaffung von Initiativen und Aktivitäten im Zusammenhang mit einer nachhaltigen touristisch-kulturellen Nutzung, den Traditionen und der lokalen Kultur.
· Artikel 1 Absatz 7 der genannten öffentlichen Bekanntmachung sieht vor, dass die Güter, die Gegenstand der Eingriffe sind, über einen angemessenen Zeitraum für die öffentliche Nutzung zugänglich gemacht werden müssen, im Falle denkmalgeschützter Kulturgüter gemäß Gv.D. Nr. 42/2004 nach Anhörung des zuständigen Landesdenkmalamtes. Der genannte Zeitraum ist im Dokument laut Artikel 4 Punkt 10 Buchstabe i) (Verpflichtungserklärung) festgelegt. 
· [bookmark: Copia_di_Copia_di__GoBack_1_1]Artikel 4 Absatz 11 der genannten öffentlichen Bekanntmachung sieht vor, dass der Begünstigte bei der Einreichung des Antrags auf Finanzierung wie in Artikel 8 festgelegt, dem Antrag unter anderem eine Beschreibung des geplanten Eingriffs beilegen musste, welche die wesentlichen Elemente zur Bewertung des Antrags beinhaltete, einschließlich des Berichts über die Nutzung des Gutes und als Anlage den technischen und wirtschaftlichen Rahmen sowie den Zeitplan für die Durchführung des Eingriffs und eine Aufstellung der Kosten.
· Artikel 11 Absatz 2 legt außerdem fest, dass der Begünstigte verpflichtet ist, die öffentliche Nutzung des Gutes, das Gegenstand des Eingriffs ist, zu gewährleisten, und zwar gemäß den Bedingungen, die im Dokument laut Artikel 4Punkt 10 Buchstabe i) festgelegt sind und dass sich der Begünstigte in der Verpflichtungserklärung verpflichtet, das Gut für die öffentliche Nutzung für den festgelegten Zeitraum (mindestens fünf Jahre) zur Verfügung zu stellen und, im Falle von unter Denkmalschutz gestellten Gütern gemäß den Bedingungen, die im Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt festgelegt werden;
· [bookmark: page4R_mcid15][bookmark: page4R_mcid16][bookmark: page4R_mcid17][bookmark: page4R_mcid18][bookmark: page4R_mcid19]In Übereinstimmung mit den oben genannten Bestimmungen sieht das VADEMECUM FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER PROJEKTE UND DIE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE GETRAGENEN KOSTEN in Absatz 11.2 vor, dass bei Einreichung des Antrags auf Saldozahlung, die Erklärung über die Nutzung des Gutes, das Gegenstand des Eingriffs ist, mit Angabe der effektiven Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit, beigelegt werden muss;


FESTGESTELLT, DASS

· die/der Begünstigte unter Bezugnahme auf die oben genannte Bekanntmachung einen Antrag auf Gewährung eines finanziellen Beitrags eingereicht hat CUP ______________________, der mit Dekret des Direktors des Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt Frank Weber angenommen wurde; 
· das gegenständliche Projekt mit der Bezeichnung "____________________________", gelegen in der Gemeinde _____________, C.C. ______, Parzelle ______, nicht in den Zuständigkeitsbereich / in den Zuständigkeitsbereich des Landesdenkmalamtes fällt (unter Denkmalschutz gestellt mit Beschluss der Landesregierung Nr. ______ von ______);

DIES VORAUSGESCHICKT UND BERÜCKSICHTIGT


ERKLÄRT

die/der Unterfertigte ____________ geboren am ________, in ___/___/_____, Steuernummer ________________________, wohnhaft in der Gemeinde von ________________________ (___), Straße _______________________________ Nr. ______, in seiner/ihrer Eigenschaft als 

· Privatperson

· gesetzliche/r Vertreter/-in von ___________________________________________ mit Sitz in der Gemeinde ____________________ (BZ), Straße ____________________________________, Nr. _______, Steuernummer und Mehrwertsteuernummer ________________________________________________________;
[bookmark: page1R_mcid16]
· [bookmark: page1R_mcid17][bookmark: page1R_mcid19][bookmark: page1R_mcid20][bookmark: page1R_mcid21][bookmark: page1R_mcid22]in ihrer/seiner Eigenschaft als Begünstigte/-r des finanziellen Beitrags für die Realisierung des Eingriffs CUP ___________________ mit dem Titel "__________________________", in der Gemeinde __________________, K.G. ________, Parzelle __________________________, - zur Finanzierung zugelassen im Rahmen der öffentlichen Bekanntmachung zur Einreichung von Vorschlägen für die Restaurierung und Aufwertung des architektonischen und landschaftlichen Erbes im Rahmen des PNRR, Mission 1 - Digitalisierung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Kultur, Komponente 3 - Kultur 4, 0 (M1C3), Maßnahme 2 "Wiederbelebung kleiner Kulturstätten, des kulturellen, religiösen und ländlichen Erbes", Investition 2.2: "Schutz und Aufwertung der Architektur und der ländlichen Landschaft" (genehmigt mit DGR Nr. 3-4894 vom 20/04/2022 e mit D.D. Nr. 52 vom 21/04/2022);
· [bookmark: page1R_mcid23][bookmark: page1R_mcid24][bookmark: page1R_mcid25][bookmark: page1R_mcid26][bookmark: page1R_mcid27][bookmark: _Hlk120888248]in Bewusstsein der Haftung, einschließlich der strafrechtlichen Haftung, die im Falle der Abgabe falscher Erklärungen, der Ausstellung falscher Dokumente und ihrer Verwendung sowie der sich daraus ergebenden Verwirkung von Leistungen, die auf der Grundlage einer Falscherklärung gewährt wurden, gemäß den Artikeln 75 und 76 des D.P.R. Nr. 445 vom 28. Dezember 2000 (Einheitstext mit Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Verwaltungsdokumente) besteht; 

SICH ZU VERPFLICHTEN, FOLGENDES ZU BEACHTEN

Art. 1 (Gegenstand)
Diese Erklärung regelt die Umsetzung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der öffentlichen nachhaltigen touristisch-kulturellen Nutzung, den Traditionen und der lokalen Kultur der Güter, die Gegenstand des in den Prämissen erwähnten finanzierten Eingriffs sind.

Art. 2 (Dauer)
Die Dauer der Nutzung beträgt ______________ (mindestens 5 Jahre) und beginnt mit der Genehmigung des Antrags auf Saldozahlung betreffend den Beitrag durch die Autonome Provinz Bozen.
Art. 3 (Verpflichtungen betreffend die öffentliche Zugänglichkeit)
1. Die/der Begünstigte verpflichtet sich, die öffentliche Zugänglichkeit des Gutes, während der unten aufgeführten Veranstaltungen zu gewährleisten und in jedem Fall an mindestens ___________ Tagen im Jahr: 
· Veranstaltungen auf regionaler/lokaler Ebene angeben ____________________________________________________________________________
2. Um den potenziellen Nutzern eine einfache Planung der Besuche zu ermöglichen, verpflichtet sich die/der Begünstigte, eine Übersicht der Öffnungszeiten zu erstellen, die dem Landesdenkmalamt übermittelt wird. Dieser Kalender wird am Eingang des betreffend Gutes und auf allen offiziellen Kommunikationskanälen (Website usw.) veröffentlicht.
3. Der Kalender kann von der/dem Begünstigten mit Genehmigung des Landesdenkmalamtes abgeändert werden, außer bei Änderungen, die weniger als 20 % der gesamten Öffnungszeiten betreffen; in diesem Fall genügt eine Mitteilung über die Abänderung. 
4. Die/der Begünstigte übermittelt dem Landesdenkmalamt bis zum 31. Jänner eines jeden Jahres mittels PEC einen kurzen Bericht über die Einhaltung der Öffnungszeiten im vergangenen Jahr, der etwaige Änderungen des Kalenders, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben, enthält.

Art. 4 (Aufnahme des Gutes in das Verzeichnis der ländlichen Architektur)
Die/der Begünstigte verpflichtet sich, die erforderlichen Daten für die Aufnahme des Gutes in das im Rahmen der Intervention 2.2 des PNRR vorgesehene nationale Verzeichnis der ländlichen Architektur bereitzustellen.
Art. 5 (Weitere Verpflichtungen der/des Begünstigten)
Die Führung des Guts, die auf mindestens fünf Jahre angelegt ist, muss die Pflege, die Instandhaltung und die öffentliche Zugänglichkeit gewährleisten, wie im Folgenden beschrieben: 
· Zweck und Art der Nutzung: BESCHREIBUNG LAUT ANHANG I;
· Zielgruppe und Parameter zur Schätzung des potenziellen Zielpublikums: BESCHREIBUNG LAUT ANHANG I;
· Zeiten der öffentlichen Zugänglichkeit des Guts, das Gegenstand des Eingriffs ist: BESCHREIBUNG LAUT ANHANG I;

Um eine möglichst breite Verbreitung der Ergebnisse des Eingriffs zu gewährleisten und die Untersuchung und den Austausch bewährter Praktiken zu fördern, verpflichtet sich die/der Begünstigte außerdem, die Projekte und die mit der Durchführung des Eingriffs zusammenhängenden Materialien zur Diskussion und Analyse im Rahmen von Studientagen sowie zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, ohne dass zusätzliche Verpflichtungen für die Autoren/-innen entstehen. Zu diesem Zweck stellen die Begünstigten in jeder Phase sicher, dass die eingereichten Unterlagen und die dazugehörigen Bilder frei von Rechten Dritter sind und die Rechte Dritter nicht verletzen.

ARTIKEL 5 - ÄNDERUNGEN UND MÖGLICHE NICHTERFÜLLUNG
Jede Änderung dieser Erklärung muss von der Autonomen Provinz Bozen genehmigt werden. Sollten die regelmäßigen Kontrollen ergeben, dass die Nutzung des Guts nicht erfolgt, führt dies zu einer Nichterfüllung seitens der/des Begünstigten was den Verlust der Mittel und die Rückzahlung der erhaltenen Finanzierung zur Folge hat. 


Ort und Datum ____________


Die/Der Begünstigte
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)


Ort und Datum ____________


Die Landeskonservatorin
Mag. Dr. Karin Dalla Torre, MAS
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)
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